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Genf verterdigt seine Landschaft und seine Dirfer

Stiirmisch wachsende Grofsstadt im viel zu engen Kanton

Die aullerordentliche wirtschaftliche Entfaltung, in der unser Land steht,
betrifft den Kanton Genf in ganz besonderem Malle. Auf einem Gebiet von
23000 Hektaren oder 230 Quadratkilometern nahm die freie Landschaft vor
wenigen Jahren noch mehr als einen Drittel (38,5 Prozent) ein. Schon damals
ging das bauerliche Land zurick, heute aber nimmt dieser Schwund so rasch
zu, dafl sich daraus fir die kantonalen Behorden schwierige und dringliche
Probleme ergeben. Genf durfte der einzige Kanton sein, in welchem die Fra-
gen der Stadtplanung vom kantonalen Baudepartement abhangen, das die
Interessen beider, der Stadt und der Landgemeinden, zu wahren hat.

Was steht zu erwarten? Wird die Genfer Landschaft durch die wachsende
Stadt verschlungen und werden die Dorfer sich in Vorstadte verwandeln? Man
kann sich die Frage stellen, wenn man sicht, wie eine vor 25 Jahren noch véllig
landliche Gemeinde, das Dorf Meyrin, im Begriffe steht, eine Satellitenstadt
mit 25000 Einwohnern zu werden.

Bisheriger Schutz der Genfer Landschaft

Und dennoch legen die Genfer vor Wachstumserscheinungen, denen man
sich verntinftigerweise nicht widersetzen kann, die Hande nicht in den Schof3.
Sie halten es vielmehr fir niitzlich, ja nétig, die im Gesetze von 1940 enthal-
tenen Bestimmungen zum Schutze der Landschaft zu verstiarken. Das bisherige
Gesetz sah die Schaffung einer Landwirtschaftszone vor, in der die Landzer-
stiickelung und der Bau von Villen verboten ist und verhiitete dadurch, dafl
sich iiber das ganze Kantonsgebiet Wohnkolonien und Gruppen von Land-
und Wochenendhidusern ausbreiteten. Auch die Vorschrift, dall Baubewilli-
gungen nur fir erschlossenes Land erteilt werden durften, wirkte sich giinstig
aus. Diese wohliberlegten Maflnahmen werden nun durch weitere Vorschrif-
ten 1m neuen Baugesetz erganzt, die unsere noch unberthrten Dorfer gegen
die Riicksichtslosigkeiten der Spekulation schiitzen sollen.

Die besondere Licbe der Stadtgenfer zu threr ,Campagne’

Die Anhanglichkeit der Genfer an ihre Landschaft ist von besonderer Art
und sicher verschieden von derjenigen in tberwiegend landwirtschaftlichen
Kantonen. Von der Verbundenheit der Bauern mit ihrem Boden zu sprechen ist
ein Gemeinplatz, denn sie ziehen aus ihm ihren Lebensunterhalt. Diese Ver-
bindung besteht auch in Genf wie tiberall und ist besonders ausgesprochen in
den Weinbaugebieten, wo die Winzer tiberzeugt sind, einen ebenso guten Wein
zu keltern wie ihre Waadtlander Nachbarn an den Ufern des Sees. Doch diese
Selbstsicherheit verschwindet auf dem tbrigen Gebiet, das fur dic eigentliche
Landwirtschaft mit ausgedehntem Getreide- und Ackerbau zu eng wird, und
wo die Bauern in Versuchung gebracht werden durch verlockende Angebote
der Guterhandler, die standig auf der Suche nach Gelidnde sind, das man zum
Bebauen aufteilen konnte. Aber selbst dann, wenn der Boden von den Bauern
aufgegeben wiirde, so wiirden die Stadtgenfer aus alter Uberlieferung ihrer
,Campagne’ gleichwohl die Zuneigung bewahren.

Schon ehe der Anschlufl der frither sardischen Gemeinden zu Anfang des
letzten Jahrhunderts dem Kanton seine geographische Einheit und der Land-
schaft eine hohere Bedeutung im Verhaltnis zur eigentlichen Stadt gab, bauten
sich die wohlhabenden Familien auf ihren Gitern auflerhalb der Stadt die
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Zuden besonders charak-
tervollen Genfer Dorfern
gehort das Seedorf Her-
mance im dufiersten
Landzipfel gegen
Savoyen. Das Dorf ist
hewte durch ein besonde-
res .Gesetz" geschiitzt

(s. Text). Im Vorder-
grund der instand-
gestellte Twrm der Kirche
von 1637. An die Reno-
vation der Kapelle hat
der Genfer Heimatsehut=
zu verschiedenen Malen
Beitrige geleistet.
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herrschaftlichen Sommersitze, die mit ihren zweihundertjahrigen Biumen
noch heute der schonste Schmuck der Genfer Landschaft sind.

Auch die Literatur und die bildenden Kunste haben die Liebe zu dieser
Landschaft Rousseaus bis auf unsere Tage lebendig erhalten. Der Name Toepf-
fers bleibt verbunden mit dem Dorfe Satigny, so wie derjenige Monniers von
Cartigny nicht zu trennen ist.

Mit Ausnahme von Calame und Diday, die das Hochgebirge verherrlichten,
schopfte die ganze Genfer Malerschule, als Erbin von Barthélemy Menn, ihre
Inspirationen aus den Anblicken der Genfer Landschaft.

Der Stadt-,Polyp” und seine Opfer. Versuche der Erhaltung der einstigen Dorf-
kerne.

Nach der Schleifung der Stadtbefestigung dehnte die Stadt sich zuerst gegen
die Vorortsgemeinden Eaux-Vives, Plainpalais und Petit-Saconnex aus, die
sie in sich aufnahm und im Jahre 1930 auch rechtlich einverleibte. Die kleine
alte, einst sardinische Stadt Carouge hingegen hat ihre Selbstandigkeit eifer-
stchtig bewahrt. Einige schone Besitzungen vor den Toren der Stadt konn-
ten erhalten und in 6ffentliche Garten umgewandelt werden. Die Stadt wuchs
aber auch sternférmig lings der groflen Verkehrsstraflen tber sich selbst
hinaus. Von Genf in der Richtung nach Annemasse und Savoyen wuchsen die
Hauser der , Trois Chénes® aneinander, dasselbe geschah an der stidlichen Aus-
fallstrale in Richtung auf das Dorf Plan-les-Ouates. Doch bei der heutigen



Zu den Besonderheiten
des Dorfes Hermance ge-
horen seine Hiiuser von
savoyischer Bauart.

Gasse in Hermance.
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In manchen Dérfern der
Genferlandschaft finden
wir befestigte Hauser,

die an die kriegerische
Vergangenhett erinnern.
Hier eine solche ,maison
forte® bei Jussy.

Gasse in Dardagny.
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Ein mit Hilfe des
Heimatschutzes erneuer-
ter Bauernhof in Malval.

Dichte des Verkehrs, und zwar des Gliter- wie des Touristenverkehrs, ist das
Wohnen lings dieser Uberlandstrallen peinlich, gefdhrlich und gewissenortes
geradezu unertraglich geworden. Der unaufhaltsam wachsende Verkehr macht
nunmehr den Abbruch der meist kleinen, niedrigen Hauser langs der zu ver-
breiternden Hauptstrafien notig; wenn die Bauten auch einen gewissen be-
scheidenen Reiz hatten, so kann man verniinftigerweise ihr Verschwinden
nicht beklagen. Da jedoch, wo die Industrieviertel sich entfalten, haben etliche
Gemeinden ihren lindlichen Charakter vollig verloren. Gemeinden wie
Grand- und Petit-Lancy, Onex, Vernier sind heute Teile der Stadt, wenn sie
auch ihre politische Selbstandigkeit, an der sie hangen, beibehalten haben. Da
und dort ist es dank gliicklicher Zusammenarbeit zwischen Architekten und
Ortsbehorden sogar gelungen, kleine, neue Ortszentren zu schaffen. Der
Hauptplatz von Grand-Lancy stellt ein besonders gut gelungenes Beispiel dar.

Der Bau der Satellitenstadt Meyrin aber verandert eine ganze Gegend, die
freilich schon durch den Bau des Flughafens und das Europaische Zentrum fiir
Kernforschung von Grund auf umgewandelt wurde.

Auch die noch unberiihrten Dorfer geraten in Gefahr
In den andern Landgegenden des Kantons jedoch ist es heute noch moglich,
die Eigenart der Dorfer zu bewahren. Auf Verlangen des Regierungsrates hat
sich deshalb eine Kommission gebildet, in der Vertreter der Gemeinden, der
Landesplanung und privater Vereinigungen wie des Heimatschutzes sitzen
und die unter der Leitung des zustandigen Departementchefs die Lage
jeder einzelnen Gemeinde geprift hat. Sie erkannte, dafl das frithere Bau-
gesetz, das alle Dorfer ohne Unterschied in eine Zone einwies, in welcher der 121
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Bau kleiner zweistockiger Miethduser gestattet war, es dem Baudepartement
verunmoglichte, unerwiinschte Bauten zu verhindern. Auf der andern Seite
erkannte man, daf} allzu starre Vorschriften vermieden werden sollten, denn
sowohl die Bauart als das Ortsbild dieser Dérfer sind auflerst verschieden, je
nach dem, ob es sich um geschlossene Marktflecken wie Hermance am Ufer
des Sees, Reithendorfer langs einer Stralle oder um solche handelt, die sich um
einen Dorfplatz scharen. Auch die Architektur ist sehr unterschiedlich und
reicht vom geduckten Bauernhaus savoyischen Ursprungs mit seiner auflen
angebauten Treppe und seinem schwach geneigten, mit Rundziegeln gedeckten
Dach bis zum wehrhaften, viereckigen, massiven Bau burgundischen Geprages.

Bis in die letzten Jahre war der Anblick dieser Dorfer unverandert ge-
blieben. Auch ihre Bevilkerung blieb sich gleich, nahm sogar eher ab. Die
Bauten alterten. Die Stiadter aber, die sich nach einem Haus im Griunen sehn-
ten, zogen nahe Grundstiicke den weiter abgelegenen vor. Niemandem wire es
in den Sinn gekommen, Micthauser zu bauen oder Wohnungen, die funf und
mehr Kilometer von der Stadt entfernt lagen, zu bezichen, und den Bauern fiel
es nicht im Traume ein, dafl man ihnen eines Tages fiir ihre veralteten und
schlecht unterhaltenen Héuser goldene Angebote machen kénnte. Die Bauern-
sohne aber, die sich eintriaglicheren Berufen zuwandten, zogen es vor, sich in
der Stadt, wo sie ehemals leicht eine Wohngelegenheit fanden, niederzulassen.

Zurtick zur Natur — aber mit allem Komfort

Das alles hat sich nun aber griindlich geindert. Die Schwierigkeit, in der
Stadt eine Wohnung zu tragbarem Zins zu finden, aber auch die unaufhalt-
same Steigerung der Preise fiir stadtnahes Bauland, haben eine neue Lage ge-
schaffen. Auf der andern Seite hat die Entwicklung der 6ffentlichen Verkehrs-
mittel und die allgemeine Motorisierung die bisherigen Nachteile der grofleren
Entfernungen tiberwunden. Dazu hat eine gewisse romantische Neigung, mit
letztem Komfort in einem altbauerlichen Haus zu wohnen, auch den Preis der
landlichen Bauten in die Hohe getrieben. Umgekehrt beginnen heute die jun-
gen Landleute auf das Recht zu pochen, im Dorf, wo sie geboren sind, auch eine
Wohnung zu erhalten, und die, wenn es nur eine Mietwohnung in einem
Wohnblock ist, im Preise etwas vorteilhafter sein soll als in der Stadt. Die
Bauern aber betrachten den bescheidenen landwirtschaftlichen Ertrag ihrer
Grundstiicke und werden schwankend und erliegen der finanziellen Verfiih-
rung.

Das neue Baugesetz bringt verstirkten Schutz

In dieser Lage fiihrt das neue Gesetz in den fraglichen Dérfern nun den Be-
griff der ,geschiitzten Zone' ein. Diese Zonen werden durch Pline festgelegt,
nachdem das Landwirtschaftsdepartement, die Gemeinde selbst, aber auch die
Kommission fiir Ortsplanung und die Heimat- und Naturschutzkommission
thre Gutachten erstattet haben.

Fur diese geschiitzten Zonen bestimmt das Baudepartement, nach Anhérung
der Gemeinde und der genannten Kommissionen, die erlaubten Bauplitze, die
Grofie und den Stil der zu errichtenden Bauten. Das Ziel dabei ist, sowohl den
architektonischen Charakter als auch den Mafistab der Siedelung zu bewahren
und auf die Umgebung die notige Riicksicht zu nehmen. SchlieRlich setzt der
Grofie Rat fir jede Gemeinde die Grenzen der geschiitzten Zonen fest und gibt,
wenn tUberzeugende Griinde dafiir vorliegen, gewisse Abschnitte fiir den Bau
von Villen frei. Er kann aber auch die landwirtschaftliche Zone weiter aus-
dehnen.



Genf ist nicht reich an
geschlossenen Wildern;
um so bedauerlicher ist

es, wenn sie, wie der ,Bois
du Vengeron', den wir
hier zeigen, Gefahr lau-
fen. durch den Bau der
Autobahn Genf-Lausanne
verstiimmelt zu werden.
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Ein Sondergeset:” fiir jede Landgemeinde

Seit der Annahme des neuen allgemeinen Baugesetzes sind Sondergesetze
fir neun Landgemeinden bereits vom Groflen Rat verabschiedet worden,
wahrend siebzehn weitere sich in Prifung befinden.

Dieses etwas umstandliche Vorgehen war notig, um die Empfindlichkeit der
Gemeinden zu schonen. Wenn Genf auch der einzige Stand mit einem fir den
ganzen Kanton zustandigen Stadtplanungsamt ist, so kann das Baudeparte-
ment den Gemeinden seinen Willen doch nicht einfach aufzwingen, selbst
dann nicht, wenn es sich auf die iibereinstimmende Auffassung der beratenden
Kommissionen fiir Stadtebau und Heimatschutz zu stitzen vermag. In den mei-
sten Fallen konnten diese Sondergesetze jedoch ohne Schwierigkeiten ange-
nommen werden, doch gab es auch solche, die Einwendungen hervorriefen und
die offentliche Meinung in Wallung brachten. So haben insbesondere fur
das Dorf Cartigny, das den Genfern in der Erinnerung an Philippe Monnier
teuer ist, gewisse Projekte fur den Bau von Mietblocken die 6ffentliche Mei-
nung entzweit, und zwar nicht zuletzt auch im Dorfe selbst.

Neue Maoglichkeiten fiir einen fortschrittlichen Heimalschulz

Es ist heute noch zu frih, Gber die Auswirkungen des necuen Gesetzes, das
dem kantonalen Baudepartement so ausgedehnte Befugnisse gibt, ein endgiil-
tiges Urteil zu fallen. Die Verantwortung fur die Anwendung seiner Bestim-
mungen fallt in erster Linie auf die beratenden Kommissionen fur Stadtebau
und Heimatschutz. Die erstgenannte setzt sich aus Architekten zusammen,
wihrend die zweite auch Historiker umfafit. Insbesondere wird es nicht leicht
sein, in jedem Fall den Stil der neuen Bauten festzusetzen. Doch die Erhaltung
des bestehenden Baucharakters bedeutet nicht zwangslaufig, dall alte Vor-
bilder zu kopieren wiren und dafl man ,in falscher Altertiimlichkeit’ machen
solle. Es kann sich auch nicht darum handeln, einen offiziellen Baustil vorzu-
schreiben. Das Eingreifen des Departementes und seiner beratenden Kommis-
sionen wird niitzlich sein, wenn sie mit Takt vorzugehen verstehen,

Von grofler Bedeutung wird die Art des Verputzes und die Tonung der
neuen Bauten sein. In den alten Dorfstraflen wird man Riicksicht nehmen miis-
sen auf die Hohe der bestehenden Héuser, die Hauptrichtung der Gibel und
das herkémmliche Bedachungsmaterial. Bei gutem Willen wird es nicht
schwierig sein, Neubauten zu erstellen, die mit allem Komfort versehen sind,
ohne deswegen in der Gestaltung ihres Aufleren mit der 6rtlichen Bauiiberlie-
ferung zu brechen.

Man muf sich jedoch bewuf}t sein, dall das Schicksal der Landschaft, der
,Campagne Genevoise' und ihrer Dorfer tiber den Rahmen der Asthetik und
der Denkmalpflege hinausreicht. Da wo der Landbau im Verschwinden ist,
wird man die Bauern nicht notigen dirfen, ithre Hauser, Scheunen und Stalle
beizubehalten, mogen sie noch so malerisch sein. Aber auch der Snobismus ge-
wisser Stadter, die mit groflen Kosten aus redlichen alten Bauernhiusern
romantische ,Manoirs’ zu machen belieben, ist gekiinstelt und lacherlich. Und
schlieflich wollen wir uns vor der touristischen Erschliefung unserer alten
Dorfer hiten, denn was sie nach sich zieht, dafir gibt es auf der savoyischen
Seite des Sees gentigend argerliche Beispiele. Nur wenn man den guten Ge-
meindegeist und seine Uberlieferung wachhilt, wird man unsere Genfer Dor-
fer wirksam schiitzen konnen. F. Gampert, Genf (ibersetzt E. L.



	Genf verteidigt seine Landschaft und seine Dörfer

